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(4) Das Arbeitsrecht ist darauf gerichtet, die Arbeite- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen in den Betrieben plan
mäßig zu verbessern, insbesondere den Schutz der Gesundheit 
und Arbeitskraft zu erhöhen, die soziale und gesundheitliche 
sowie geistig-kulturelle Betreuung auszubauen und die Vor
aussetzungen für die sinnvolle Freizeitgestaltung und Erho
lung der Werktätigen zu erweitern. Es garantiert den Werk
tätigen die materielle Versorgung bei Krankheit, Invalidität 
und im Alter.

(5) Das Arbeitsrecht fördert die allseitige Entwicklung der 
sozialistischen Persönlichkeit und das der sozialistischen Le
bensweise entsprechende Verhalten und Handeln der Werk
tätigen in den Betriebs- und Arbeitskollektiven. Es trägt dazu 
bei, daß die Werktätigen gewissenhaft und ehrlich arbeiten, 
ihre Verantwortung in vollem Umfange wahrnehmen, das 
sozialistische Eigentum schützen und mehren und sich in ihren 
kollektiven Beziehungen noch stärker von gegenseitiger Ach
tung und Unterstützung, von kameradschaftlicher Hilfe und 
Rücksichtnahme leiten lassen. Jeder Werktätige hat die Pflicht, 
die sozialistische Arbeitsdisziplin gewissenhaft einzuhalten.

Förderung und Schutz der Frauen, der Jugend 
und bestimmter Personengruppen

§3
Der sozialistische Staat gewährleistet, daß überall solche 

Bedingungen geschaffen werden, die es den Frauen ermög
lichen, ihrer gleichberechtigten Stellung in der Arbeit und 
in der beruflichen Entwicklung immer besser gerecht zu werden 
und ihre berufliche Tätigkeit noch erfolgreicher mit ihren Auf
gaben als Mutter und in der Familie zu vereinbaren. Das 
Arbeitsrecht trägt zur planmäßigen Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Frauen bei. Es sichert die besondere 
Förderung und den Schutz der Frauen bei Aufnahme und Aus
übung einer beruflichen Tätigkeit sowie die materielle Versor
gung bei Mutterschaft.

§4
Der sozialistische Staat fördert die allseitige Entwicklung 

der Jugend und ihre kommunistische Erziehung. Er schafft 
die Bedingungen für die Herausbildung allseitig entwickelter 
Persönlichkeiten, die ihre Fähigkeiten und Begabungen zum 

&  Wohle der sozialistischen Gesellschaft entfalten, sich durch 
Arbeitsliebe und Verteidigungsbereitschaft, Gemeinschaftsgeist 
und das Streben nach hohen kommunistischen Idealen aus
zeichnen. Der sozialistische Staat unterstützt die Tätigkeit der 
Freien Deutschen Jugend. Er sichert den Einfluß der Arbeits
kollektive in den Betrieben auf die klassenmäßige Erziehung 
der Schuljugend durch die umfassende Verwirklichung des 
Prinzips der Verbindung von Unterricht und produktiver Ar
beit. Das Arbeitsrecht trägt.dazu bei, der werktätigen Jugend 
Verantwortung zu übertragen, ihre Initiative und Schöpfer
kraft im sozialistischen Wettbewerb zu entfalten sowie ihre 
Arbeits-, Lern- und Lebensbedingungen planmäßig zu ver
bessern. Es sichert den Einsatz der Jugend entsprechend ihrem 
Wissen und Können, ihre berufliche Entwicklung und Weiter
bildung in Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Er
fordernissen sowie ihre Teilnahme an der Leitung und Pla
nung im Betrieb. Es gewährleistet den besonderen Schutz der 
Jugendlichen im Arbeitsprozeß.

§5
Kämpfer gegen den Faschismus und Verfolgte des Faschis

mus, ehemalige Angehörige der bewaffneten Organe der 
Deutschen Demokratischen Republik, Werktätige im höheren 
Lebensalter und Werktätige, deren Arbeitsfähigkeit gemindert 
ist, werden bei der Aufnahme und Ausübung einer Tätigkeit 
besonders gefördert und geschützt. Altersrentnern ist die wei
tere berufliche Tätigkeit nach ihren Fähigkeiten und Wün
schen zu sichern.

Rechte der Gewerkschaften

§ 6

(1) Die Werktätigen haben das Recht, sich zur Wahrung 
ihrer Interessen in den freien Gewerkschaften zusammenzu
schließen und aktiv zu betätigen.

(2) Der sozialistische Staat gewährleistet, daß sich die Ge
werkschaften, vereinigt im Freien Deutschen Gewerkschafts
bund, zur Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen Rechte 
entsprechend ihrer Satzung und ihren Beschlüssen frei und 
ungehindert betätigen können. Die gewerkschaftliche Tätig
keit steht unter dem Schutz des sozialistischen Staates. Alle 
Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Organe und Betriebe sind 
verpflichtet, die Tätigkeit der Gewerkschaften zu fördern und 
eng mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wer die gewerkschaftliche 
Tätigkeit behindert, wird zur Verantwortung gezogen.

(3) Die Gewerkschaften tragen als Interessenvertreter der 
Werktätigen eine große Verantwortung für die allseitige Stär
kung der sozialistischen Gesellschaftsordnung und die stabile 
Entwicklung der sozialistischen Wirtschaft. Die Gewerkschaf
ten organisieren im sozialistischen Wettbewerb die Mitglieder 
der Arbeitskollektive zum Kampf um hohe Leistungen bei 
der Erfüllung der volkswirtschaftlichen Aufgaben und wirken 
für die ständige Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen. Sie befähigen die Werktätigen, ihr 
Recht auf Mitwirkung an der Leitung und Planung bewußt 
und sachkundig wahrzunehmen. Durch ihre gesamte Tätigkeit 
festigen sie die sozialistische Einstellung der Werktätigen zur 
Arbeit und das der sozialistischen Lebensweise entsprechende 
Verhalten und Handeln der Werktätigen. Die Gewerkschaften 
unterstützen die Werktätigen bei der politischen und fachli
chen Weiterbildung und fördern ein reges geistig-kulturelles 
und sportliches Leben.

§7

(1) Die Gewerkschaften nehmen an der Vorbereitung und 
Ausarbeitung der Fünfjahrpläne und der jährlichen Volks
wirtschaftspläne teil. Sie fördern die Initiative der Werktäti
gen zur gezielten Überbietung der staatlichen Aufgaben. Die 
Gewerkschaften haben das Recht, zu den Planentwürfen Vor
schläge zu unterbreiten und Stellung zu nehmen.

(2) Die Leiter der Staatsorgane, wirtschaftsleitenden Organe 
und Betriebe sind verpflichtet, die Vorschläge und Stellung
nahmen der Gewerkschaften für die weitere Arbeit an den 
Planentwürfen gründlich auszuwerten, in die Planverteidi
gung einzubeziehen und über die Verwirklichung der Vor
schläge den betreffenden Vorständen oder Leitungen der Ge
werkschaften Rechenschaft zu legen. Können Vorschläge nicht 
oder erst zu einem späteren Zeitpunkt verwirklicht werden, ist 
das zu begründen. Die Vorstände und Leitungen der Gewerk
schaften haben das Recht, gegen die Ablehnung von Vorschlä
gen beim übergeordneten Staatsorgan oder wirtschaftsleiten
den Organ Einspruch zu erheben.

§ 8

(1) Die Gewerkschaften wirken bei der Gestaltung und Ver
wirklichung des sozialistischen Arbeitsrechts mit. Der Bundes
vorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes ist be
rechtigt, der Volkskammer und dem Ministerrat Vorschläge 
für die Weiterentwicklung des sozialistischen Arbeitsrechts zu 
unterbreiten. Die Zentralvorstände der Industriegewerkschaf
ten und Gewerkschaften sind berechtigt, den Ministem und 
den Leitern der anderen zentralen Staatsorgane Vorschläge 
für besondere arbeitsrechtliche Regelungen in den Zweigen 
bzw. Bereichen der Volkswirtschaft zu unterbreiten. Die Ge
werkschaften besitzen das Recht der gesellschaftlichenKontrolle 
über 'die Wahrung der gesetzlich garantierten Rechte der 
Werktätigen.


